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Nr. 10.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Änderung der Be¬

kanntmachung des Staatsministeriums vom 6. April 1921 über
die Ausbildung und Prüfung der Anwärter des höheren Ver-
meffungs- und Landeskulturdienstes in der Fassung vom 7.Mai 1923.

Oldenburg , den 9. Januar 1924.



Die Bekanntmachung des Staatsministeriums vom
6. April 1921 über die Ausbildung und Prüfung der An¬
wärter des höheren Vermessungs- und Landeskulturdienstes
in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Mai 1923
wird, wie folgt, geändert:

Im 8 12 ist statt „1500 zu setzen„15 Gold¬
mark".

Oldenburg, den 9. Januar 1924.
Staatsmimsterium.

Stein.

Nr . 11.

Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Änderung der Be¬
kanntmachung des Staatsministeriums vom 19. August 1921 , be¬
treffend die Staatsprüfung der mittleren Techniker.

Oldenburg , den 9. Januar 1924.

Die Bekanntmachung des Staatsministeriums vom
19. August 1921, betreffend die Staatsprüfung der mittleren
Techniker, in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Mai
1923 wird, wie folgt, geändert:

Im 8 3 Satz 2 wird der Betrag von „500
durch „8 Goldmark" ersetzt.

Oldenburg, den 9. Januar 1924.
Staatsmimsterium.

v. Finckh.

Nr . 12.
Bekanntmachung des Staatsministermms , betreffend Änderung der

Prüfungsordnung für Lehrer und Lehrerinnen an Hilfsschulen
vom 22. Juli 1922.

Oldenburg , den d. Januar 1924.

Die Ordnung der Prüfung für die Lehrer und
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Lehrerinnen an Hilfsschulen vom 22 . Juli 1922 in der
Fassung der Bekanntmachung vom 16 . März 1923 wird,
wie folgt , geändert:

Im Z 13 Abs . 1 wird der Betrag von „ 1000
durch „10 Goldmark " ersetzt.

Oldenburg , den 9 . Januar 1924.

Ministerium der Kirchen und Schulen,
v. Finckh.

Mehrens.

Ar. 13.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Abänderung der

Vorschriften über die staatliche Prüfung von Krankenpflegepersonen
und von Säuglingspflegerinnen vom 10. Juli 1012 und
20 . August 1919.

Oldenburg , den 9. Januar 1924.

Die 88 7 der Vorschriften über die staatliche Prüfung
von Krankenpflegepersonen und von Säuglingspflegerinnen
— Bekanntmachungen des Staatsministeriums vom
10 . Juli 1912 und 20 . August 1919 — in der Fassung
der Bekanntmachung vom 17 . Mai 1923 werden dahin ge¬
ändert , daß die Gebühren für die Prüfungen 8 Goldmark
betragen.

Oldenburg , den 9 . Januar 1924.

Staatsministerium,
v. Finckh . Stein.

Nr. 14.
Bekanntmachung deS Staatsministeriums , betreffend die Prüfungsge¬

bühren für die Abschlußprüfung.
- Oldenburg , den 9. Januar 1924.

Die Prüfungsgebühren für die Abschlußprüfung (H 5
Abs . 3 der Bekanntmachung des Ministeriums der Kirchen
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und Schulen vom 7 . Juni 1923 , betreffend Abhaltung einer
Abschlußprüfung ) betragen 10 Goldmark.

Oldenburg , den 9 . Januar 1924.
Ministerium der Kirchen und Schulen,

v. Finckh.

Mehrens,

Nr . 15.

Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Änderung der Be¬
kanntmachung des Staatsministeriums vom 24 . Dezember 1907,
betreffend die Prüfung für den höheren F-orstschutzdienst.

Oldenburg den 10 . Januar 1924-

In der Bekanntmachung des Staatsministeriums vom
24 . Dezember 1907 , betreffend die Prüfung für den höheren
Forstschutzdienst , wird dem § 17 folgender zweiter Absatz
nachgefügt:

Die Prüfungsgebühr beträgt 8 Goldmark und ist
nach erfolgter Zulassung zur schriftlichen Prüfung
zu entrichten.

Oldenburg , den 10 . Januar 1924.
Ministerium der Finanzen.

Stein.

Nr . 16.

Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Änderung der
Ordnung der Schlußprüfungen an den Nichtvollanstalten des Groß¬
herzogtums vom 17. April 1916.

Oldenburg , den 10. Januar 1924.

Die Ordnung der Schlußprüfung an den Nichtvollan¬
stalten des Großherzogtums vom 17 . April 1916 in der
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durch Ministerialbekanntmachung vom 18 . Juni 1923 abge¬

änderten Fassung wird , wie folgt , geändert:

Im § 17 Satz 3 wird der Betrag von „2000
durch „ 10 Goldmark " ersetzt.

Oldenburg , den 10 . Januar 1924.

Ministerium der Kirchen und Schulen,
v . Finckh.

Mehrens.

Nr. 17.
Bekanntmachung des Staatsministerinms , betreffend die Prüfungsge¬

bühren für die Reifeprüfung von Nichlschülern an Vollanstalteu.
Oldenburg , den 10. Januar 1924.

Die Prüfungsgebühren für die Prüfungen von Nicht¬

schülern an Vollanstalten (§ 15 , 15 der Ordnung der Reife¬

prüfung an den Gymnasien , Realgymnasien und Oberreal-
schuleu , sowie an den entsprechenden Studienanstalten des

Freistaats Oldenburg vom 1 . Juni 1923 ) betragen 15 Gold¬
mark , die Gebühren für die Ergänzungsprüfungen (§ 16,9

derselben Prüfungsordnung ) betragen 10 Goldmark , wenn

die Prüfung in einer Sprache abgelegt wird ; bei gleichzeitiger
Prüfung in mehreren Sprachen erhöhen sie sich für jede

weitere Sprache um 5 Goldmark.

Oldenburg , den 10 . Januar 1924.

Ministerium der Kirchen und Schulen,
v . Finckh.

Mehrens.
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Nr. 18.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Änderung der

Prüfungsordnung für Sprachlehrerinnen vom 25 . Mai 1918.
Oldenburg , den 10 . Januar 1924.

Die Prüfungsordnung für Sprachlehrerinnen vom
25 . Mai 1918 in der durch Ministerialbekanntmachung vom
18 . Juni 1923 abgeänderten Fasfung wird , wie folgt,
geändert:

Im 8 11 wird der Betrag von „2000 durch
„10 Goldmark " ersetzt.

Oldenburg , den 10 . Januar 1924.

Ministerium der Kirche» uud Schulen,
v. Finckh.

Mehrens.

Nr. 19.
Bekanntmachung des Ministeriums der Kirchen und Schulen , betreffend

Änderung der Ordnung der Pädagogischen Prüfung für das höhere
Lehramt im Großherzogtum Oldenburg vom 24 . Dezember 1917.

Oldenburg , den 10 . Januar 1924.

Die Ordnung der pädagogischen Prüfung für das höhere
Lehramt im Großherzogtum Oldenburg vom 24 . Dezember
1917 in der durch Ministerialbekanntmachung vom 18 . Juni
1923 abgeänderten Fasfung wird , wie folgt , geändert:

Im 8 8 wird der Betrag von „5000 durch
„15 Goldmark " ersetzt.

Oldenburg , den 10 . Januar 1924,

Ministerium der Kirche» uud Schulen,
v. Finckh.

Mehrens.
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Nr . 20.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend die Gebühren für

die juristischen Prüfungen.
Oldenburg , den 10. Januar 1824.

Die Bekanntmachung des Staatsministeriums vom
26 . September 1921 , betreffend die Gebühren für die
juristischen Prüfungen in der Fassung der Bekanntmachung
vom 29 . Mai 1923 wird , wie folgt , geändert:

Der Betrag von „ 5000 wird durch „ 15 Gold¬
mark " ersetzt.

Oldenburg , den 10 . Januar 1924.

Ministerium der Justiz,

v. Finckh.

Mehrens.

Nr . 21.
Bekanntmachung des Ministeriums des Innern , betreffend Änderung

der Bekanntmachung des Staatsministeriums , Departement des
Innern , vom 10. Mürz 1903 , betreffend die Ausbildung und
Prüfung der Fleischbeschauer und Trichinenschauer.

Oldenburg , den 11. Januar 1824.

Die Bekanntmachung des Staatsministeriums , Depar¬
tement des Innern , vom 10 . März 1903 , betreffend die
Ausbildung und Prüfung der Fleischbeschauer und Trichinen¬
schauer , in der Fassung der Bekanntmachung vom 7 . Mai
1923 wird , wie folgt , geändert:

In Ziffer ^ .8 ist statt „ 300 „ 5 Goldmark"
und in Ziffer ^ 13 statt „ 200 „ 3 Goldmark"
zu setzen.

Oldenburg , den 11 . Januar 1924.

Ministerium des Innern.
R . Weber.
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Nr. 22.
Bekanntmachung des Ministeriums der Kirchen und Schulen , betreffend

Änderung der Prüfungsordnung für die Lehrer und Lehrerinnen
an Mittelschulen vom 10 . Dezember 1920.

Oldenburg , den 12 . Januar 1924.

Die Prüfungsordnung für die Lehrer und Lehrerinnen
an Mittelschulen vom 10 . Dezember 1920 in der durch
Ministerialbekanntmachung vom 20 . Juni 1923 abgeänderten
Fassung wird , wie folgt , geändert:

In § 16 Abs. 1 wird der Betrag von „3500
durch „10 Goldmark " ersetzt.

Oldenburg , den 12 . Januar 1924.

Ministerium der Kirchen und Schulen,
v . Finckh.

Mehrens.

Nr. 23.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Änderung der

Prüfungsordnung für Lehrerinnen vom 18 . März 1912.
Oldenburg , den 12 . Januar 1924.

Die Prüfungsordnung für Lehrerinnen vom 18 . März
1912 in der durch Ministerialbekanntmachung vom 18 . Juni
1923 abgeänderten Fassung wird , wie folgt , geändert:

Im § 17 Absatz 3 wird der Betrag von „2000 ^ 5"
durch „8 Goldmark " ersetzt.

Oldenburg , den 12 . Januar 1924.

Ministerium der Kirchen und Schulen,
v. Finckh.

Mehrens.

2
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Nr . 24.

Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Änderung der
Ordnungder Hauptprüfung für Bolksschullehrer vom 18. Juni 1914.

Oldenburg , den 12. Januar 19,24.

Die Ordnung der Hauptprüfung für Volksschullehrer
vom 18 . Juni 1914 in der Fassung der Bekanntmachung
vom 20 . Juni 1923 wird , wie folgt , geändert:

Im 8 21 ist statt „2000 zu setzen „ 8 Goldmark " .

Oldenburg , den 12 . Januar 1924.

Ministerium der Kirchen und Schulen,

v. Finckh.

Mehrens.

Nr . 25.
Verordnung für die Landesteile Oldenburg und Birkenfeld zur

Änderung des Gesetzes vom 30 . Dezember 1899 , betreffend die
Gerichtskosten , sowie die Gebühren der Zeugen und Sach¬
verständigen.

Oldenburg , den 12 . Januar 1924.

Auf Grund des ß 37 der Verfassung für den Frei¬
staat Oldenburg vom 17 . Juni 1919 wird die am 3 . d.
Mts . erlassene Verordnung zur Änderung des Gesetzes vom
30 . Dezember 1899 , betreffend die Gerichtskosten , sowie die
Gebühren der Zeugen und Sachverständigen hierdurch
bestätigt.

Oldenburg , den 12 . Januar 1924.

Staatsministerium.

(Siegel ) v. Finckh . Stein . R . Weber.

Mehrens.
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Nr. 26.
Verordnung für die Landesteile Oldenburg und Lübeck, betreffend

Änderung der Notariatsgebührenordnung vom 4. August 1921.
Oldenburg , den 12 . Januar 1924.

Auf Grund des Z 37 der Verfassung für den Frei¬
staat Oldenburg vom 17. Juni 1919 wird die am 3. d.
Mts . erlassene Verordnung, betreffend Änderung der No¬
tariatsgebührenordnung vom 4. August 1921 hierdurch
bestätigt.

Oldenburg, den 12. Januar 1924.

Staatsministerium.
(Siegel) v. Finckh. Stein . R. Weber.

Mehrens.
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